
Elektronisches Treuhandbuch der Vorarlberger RAK 
Bedienungsanleitung 
 
Der Aufruf erfolgt über die offizielle Website der Vorarlberger Rechtsanwaltskammer 
unter der Internetadresse: http://www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at  
 
Über Auswahl des Bereichs Treuhandbuch/Intern (rechts oben im 
Navigationsbereich) gelangen Sie nunmehr zu einem Auswahlmenü, indem Sie die 
verschiedenen Anwendungen aufrufen können. Dabei wird automatisch ein neues 
Browserfenster geöffnet. 
 
Sie können alternativ auch direkt in den internen Bereich wechseln, indem Sie die 
Webadresse  www.rakvbg.at/intern   eingeben. 
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1. Anmeldung / Einstieg 
 
Die Einstiegsmaske dient der Authentifizierung und berechtigt zum Zutritt in den jeweils 
geschützten Bereich. 
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2. Eingabe der Benutzerberechtigung 
 
Im Textfeld Benutzername geben Sie bitte Ihren von der Kammer zugewiesenen RA-
Code ein. 
 
Im Textfeld Passwort geben Sie das Ihnen zugeteilte bzw. im Anwaltsverzeichnis 
Online selbst gewählte Passwort ein. 
 
Zur endgültigen Anmeldung müssen Sie auf Anmelden!  klicken bzw. einfach mit der 
Enter-Taste bestätigen. 
 
Sollten Sie sich einmal nicht mehr an Ihr Passwort erinnern können, so wenden Sie 
sich bitte an die Vorarlberger Rechtsanwaltskammer. Diese wird Ihnen nach genauer 
Prüfung sicherlich gerne ein neues Passwort zuteilen. 
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3. (einmalig notwendige) Erstregistrierung 
 
Die Erstregistrierung dient der Aufnahme in das elektronische Treuhandbuch. 
Nach erfolgter Benutzeranmeldung werden Sie gebeten, die einmalig notwendige 
Erstregistrierung durchzuführen. Geben Sie hier bitte als schon bestehendes Mitglied des 
Treuhandbuches das bereits vorhandene Beitrittsdatum zum Treuhandbuch ein, oder, falls sie 
dem Treuhandbuch bisher noch nicht beigetreten sind, das von Ihnen erstmalig gewünschte 
Beitrittsdatum ein. 
 

 
 
 
Das System bestätigt Ihnen diese Registrierung im Anschluss wie folgt: 

 
 
Der so erfolgte Antrag Ihrerseits muss nun von der Vorarlberger Rechtsanwaltskammer 
bestätigt werden. Erst durch diese Bestätigung können Sie im Anschluss daran 
Treuhandmeldungen einbringen. 
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WICHTIG! 
Melden Sie sich nun wieder vom System mittels Auswahl des Menüpunktes "Logoff" ab. 
 
 
4. Treuhandmeldung erfassen  ( Status "A" ) 
 
Sobald die Bestätigung Ihrer Aufnahme durch die Kammerkanzlei erfolgt ist, können Sie Ihre 
Treuhandschaften melden. Es sind sowohl anonyme als auch nicht anonyme Meldungen 
erfassbar. 
 
Als bestätigtes Mitglied im Treuhandbuch öffnet sich nach Ihrer Benutzeranmeldung die 
Erfassungsmaske für Neumeldungen von Treuhandschaften. Sie können dort die Auswahl für 
"anonyme" und "nicht anonyme" Meldungen treffen. 
 

 
 
 
Erfassungsmaske bei Auswahl "anonym": 
 

 
 
Hinweis: Der Treuhandbetrag kann nur in ganzen Euro (gerundet) erfasst werden. Es sind 
keine Nachkommastellen (Cent) erlaubt. Niedrigere Beträge als 40.000,00 € werden nicht 
akzeptiert.
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Erfassungsmaske bei der Auswahl "nicht anonym": 
 

 
 
Das System erlaubt Ihnen derzeit bis zu 9 Treugeber und bis zu 9 Begünstigte einzugeben. 
Die Erweiterung erfolgt durch Klick auf die Funktionen  [ <<< weniger ] und [ mehr >>> ]. 
 
WICHTIG! Bei Firmen ändern Sie bitte die Select-Box von "Vorname / Nachname / Titel" 
auf "Firmenwortlaut / Gesellschaftsform". Dadurch erhalten Sie statt drei nur mehr zwei 
Eingabefelder. Auch ist nur durch diese Auswahl eine exakte Unterscheidung zwischen 
natürlicher und juristischer Person möglich. 
 
Mittels Klick auf "Absenden", wird die Treuhandmeldung gespeichert und mit Status "A" als 
Neuantrag an die Kammerkanzlei gemeldet. Sie erhalten eine entsprechende 
Bestätigungsmeldung und können Ihren Antrag anschließend auch ausdrucken. 
 

 
 
Der so eingebrachte Antrag bleibt bis zur Bestätigung durch die Kammer im Status "A" und 
ist damit also noch nicht endgültig registriert. 
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5. Bestätigung der Treuhandschaft  ( Status "M" ) 
 
Erst durch die Bestätigung der Meldung nach Prüfung durch die Kammerkanzlei wird Ihre 
Treuhandmeldung endgültig registriert und bekommt dadurch den für eine gültige Meldung 
erforderlichen Status "M". 
 
 
6. Verbesserungsauftrag  ( Status "V" ) 
 
Ihre Meldung kann jedoch auch zur Verbesserung an Sie retourgeleitet werden. In diesem Fall 
finden Sie bei der entsprechenden abgelehnten Meldung eine Begründung zum 
Verbesserungsauftrag. Sie können anschließend entsprechend korrigieren und erneut senden.  
 
Einen Verbesserungsauftrag erkennen Sie in der Liste Ihrer Treuhandschaften am Status "V" 
wie im folgenden Beispiel ersichtlich (Die Treuhandnummer ändert sich dadurch nicht!): 

 
 
Klicken Sie die betroffene Meldung bitte an. Nun sehen Sie die Detaildaten zu dieser 
Meldung. Der farblich blau unterlegte Hinweis in Status-Anzeige ganz oben erklärt Ihnen den 
Grund des Verbesserungsauftrages durch die Kammerkanzlei. 
 
Bitte ändern Sie Ihre Meldung entsprechend der Hinweise und senden diese im Anschluss 
daran erneut ab. Dadurch erhält Ihre Meldung wieder den 'normalen' Antragsstatus (Status 
"A") und wird so zur erneuten Prüfung und Bestätigung der Kammerkanzlei vorgelegt. 
 
Nach erfolgter Verbesserung und neuer Meldung erhalten Sie wieder eine entsprechende 
Bestätigung angezeigt. Die Meldung selbst können Sie hier auch wieder in aktualisierter Form 
über den Knopf "Meldung drucken" ausdrucken. 
 
 
7. Listen der Treuhandmeldungen 
 
Diese Liste gibt Ihnen den Überblick über alle von Ihnen elektronisch gemeldeten 
Treuhandschaften sortiert nach Meldedatum und Treuhandnummer. 
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Standardmäßig werden Neuaufträge, Vermessungsaufträge und Meldungen aufgelistet, 
  
Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen und Ihre Meldungen nach den angebotenen 
Kriterien frei filtern. 
 
Hinweis! 
Die Filterfunktion "ALLE" anzeigen wirkt als Feststellfunktion und muss erst wieder 
deselektiert werden, damit die anderen Filterkriterien wieder ausgewählt werden können. 
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8. Verlängerung der Erledigungsfrist 
 
Eine Verlängerung der Frist ist (erst) bei bereits bestätigten Meldungen möglich. Hierzu rufen 
Sie einfach die gewünschte Meldung über die vorherige Liste auf. 
In der präsentierten Detailansicht können sie nun das gewünschte Verlängerungsdatum 
eingeben. Speichern Sie Ihre Eingabe bitte mit der Schaltfläche "Verlängerung speichern!" ab, 
oder wechseln Sie ohne Änderungen durchzuführen wieder auf die Liste über die 
Menüauswahl "Liste der Treuhandmeldungen" oder durch Auswahl irgendeiner anderen 
Funktion. 
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9. Enderledigung 
 
Wie im vorherigen Bild sichtbar, erhalten Sie zu jeder Meldung auch eine Schaltfläche 
"Treuhandschaft enderledigen / Ablage". Damit wird eine Treuhandschaft als endgültig 
beendet erklärt. 
 
Bei der Auswahl dieser Funktion kommt noch eine Sicherheitsabfrage, ob Sie diese Aktion 
wirklich setzen möchten. 
 

 
 
Natürlich erhalten Sie auch hier auch wieder eine entsprechende Vollzugsmeldung wie folgt: 

 
 
 
 
 
10. Abmelden / Logoff 
 
Sie sollten sich bitte nach Beendigung Ihrer Eingaben bzw. Recherchen unbedingt wieder 
vom System abmelden. 
 
WICHTIG! Wählen Sie hierzu bitte einfach den Link [ Logoff ]. 
 
 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Kammerkanzlei. 
 
email: kammer@rechtsanwaelte-vorarlberg.at 
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